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RS OGH 1977/3/22 4Ob21/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1977

Norm

BArbSchlwEntschG BGBl 1957/129 §4

EFZG §3 Abs3

Rechtssatz

Ein "allgemeiner" Arbeitsausfall, der alle Dienstnehmer eines Betriebes oder einen Teil davon ohne Rücksicht auf eine

Krankheit (oder einen Unglücksfall) des einzelnen Arbeitnehmers betri>t, geht der Arbeitsverhinderung des einzelnen

Dienstnehmers durch Krankheit oder Unglücksfall vor. Es ist daher zu prüfen, ob der wegen Krankheit an der Arbeit

verhinderte Arbeitnehmer ohne diese Krankheit gearbeitet oder Schlechtwetterentschädigung bezogen hätte.
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